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 Veröffentlicht am 18.12.2025

Norm

WEG 2002 §5 Abs2

1. WEG 2002 § 5 heute

2. WEG 2002 § 5 gültig ab 01.01.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2014

3. WEG 2002 § 5 gültig von 01.10.2006 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

4. WEG 2002 § 5 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

Rechtssatz

Das an einer Liegenschaft begründete Wohnungseigentum wird durch die Einverleibung der Löschung aufgrund eines

allseitigen Verzichts der Wohnungseigentümer zwar formell beendet. Wird aber zugleich die Neubegründung von

Wohnungseigentum vereinbart (und verbüchert), liegt keine erstmalige Begründung von Wohnungseigentum vor,

sodass dieser Vorgang die Frist des § 5 Abs 2 WEG 2002 nicht (neuerlich) auslöst.Das an einer Liegenschaft begründete

Wohnungseigentum wird durch die Einverleibung der Löschung aufgrund eines allseitigen Verzichts der

Wohnungseigentümer zwar formell beendet. Wird aber zugleich die Neubegründung von Wohnungseigentum

vereinbart (und verbüchert), liegt keine erstmalige Begründung von Wohnungseigentum vor, sodass dieser Vorgang

die Frist des Paragraph 5, Absatz 2, WEG 2002 nicht (neuerlich) auslöst.
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